
Reisebedingungen und wichtige Hinweise 
OCHSENBRUCH BUS- & AKTIVREISEN 

 
Lieber Urlaubsgast, 
es liegt uns viel daran, Ihnen eine angenehme Reise und einen 
erholsamen Aufenthalt zu bieten. Dazu haben wir die notwendigen 
Voraussetzungen geschaffen – allerdings setzt dieses auch klare, 
rechtliche Verhältnisse voraus. Wir möchten Sie deshalb bitten, diese 
Reisebedingungen und wichtigen Hinweise mit besonderer 
Aufmerksamkeit durchzulesen. 
 
1.Abschluss des Reisevertrags 
a) Der Reisevertrag muss schriftlich mit OCHSENBRUCH BUS- & AKTIV-
REISEN abgeschlossen werden. 
b) An die Reiseanmeldung ist der Reisende zwei Wochen gebunden. 
Innerhalb dieser Frist wird die Reise durch uns schriftlich bestätigt und 
muss vom Kunden unterschrieben bzw. angezahlt werden. 
c) Telefonisch oder per email nehmen wir lediglich verbindliche 
Reservierungen vor, auf die hin der Reisevertrag durch die schriftliche 
Reiseanmeldung, die der Reisende unverzüglich unterschrieben zurück 
zuleiten bzw. als kongruentes Verhalten sofort anzuzahlen hat, und 
unsere Reisebestätigung geschlossen wird. Reicht der Reisende die 
unterschriebene Reiseanmeldung nicht innerhalb einer Frist von 7 Tagen 
nach Zugang der Reiseanmeldung zurück oder zahlt diese an, so können 
wir von der Reservierung Abstand nehmen, sofern es der Reisende nach 
Aufforderung wiederum unterlässt, die Reiseanmeldung unterschrieben an 
uns weiter zuleiten oder die Anzahlung vorzunehmen. 
d) Weicht die Reisebestätigung von der Reiseanmeldung des Reisenden 
ab, so liegt in der Reisebestätigung ein neuer Vertragsantrag, an den wir 
10 Tage gebunden sind und den der Reisende durch die Rücksendung 
der Reiseanmeldung innerhalb dieser Frist annehmen kann. 
 
2.Zahlung des Reisepreises 
a) Nach Abschluss des Reisevertrags sind 25,- € pro Reisegast zu zahlen. 
b) Die Reiseunterlagen gehen dem Reisegast  ca. 10 bis 8 Tage vorher 
per Post zu. 
c) Der Restbetrag ist erst während der Reise zum Ende hin fällig. (Per  
Scheck oder bar im Bus)  
 
3.Unsere Leistungen 
a) Die vertraglichen Leistungen richten sich nach der Leistungsbe- 
schreibung sowie den Reiseunterlagen. 
b) Vereinbarte Sonderwünsche des Reisenden in Bezug auf Zustieg, 
notwendiger Sitzplatzwunsch, Hotelzimmer oder besonderes Essen sind 
in die Reiseanmeldung und insbesondere in die Reisebestätigung 
aufzunehmen. 
 
4.Preisänderungen 
a) Der Reiseveranstalter kann vier Monate nach Vertragsabschluss 
Preiserhöhungen bis zu 5% des Gesamtpreises verlangen, wenn 
nachweisbar und erst nach Vertragsabschluss konkret eintretende 
Erhöhung der Beförderungskosten, der Abgabe für bestimmte Leistungen, 
wie Hafen- oder Flughafengebühren, oder einer Änderung der für die 
betreffende Reise geltenden Wechselkurse Rechnung getragen wird. Auf 
den genannten Umständen beruhenden Preiserhöhungen sind nur 
insoweit zulässig, wie sich die Erhöhung ausgehend vom Beförderungs-, 
Abgaben- und Wechselkursanteil konkret berechnet auf den Reisepreis 
auswirkt. 
b) Eine Preiserhöhung kann nur bis zum 21.Tag vor dem vereinbarten 
Abreisetermin verlangt werden. Eine zulässige Preisänderung einer 
wesentlichen Reiseleistung hat der Reiseveranstalter dem Reisenden 
unverzüglich nach Kenntnis von dem Erhöhungsgrund zu erklären. 
c) Bei Preiserhöhungen nach Vertragsabschluss von mehr als 5% des 
Gesamtreisepreise kann der Reisende kostenlos zurücktreten oder 
stattdessen die Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen anderen 
Reise verlangen, wenn der Veranstalter in der Lage ist, eine solche Reise 
ohne Mehrpreis für den Reisenden aus seinem Angebot anzubieten. 
 
5.Leistungsänderungen 
a) Änderungen oder Abweichungen einzelner Reiseleistungen von dem 
vereinbarten Inhalt des Reisevertrags, die nach Vertragsabschluss 
notwendig werden und die vom Reiseveranstalter nicht wider Treu und 
Glauben herbeigeführt werden, sind nur gestattet, soweit die Änderung 
oder Abweichung nicht erheblich sind und den Gesamtzuschnitt der 
gebuchten Reise nicht beeinträchtigen. 
b) Eine zulässige Änderung einer wesentlichen Reiseleistung hat der 
Reiseveranstalter dem Reisenden unverzüglich nach Kenntnis von dem 
Änderungsgrund zu erklären. 
 
6.Rücktritt des Kunden 
-Busreisen 
a) Nach dem jederzeit möglichen Rücktritt ist der Reisende verpflichtet, 
folgende Entschädigungen zu zahlen: 
bis zum 30.Tag vor Reisebeginn 10% des Reisepreises 
vom 29.-22.Tag vor Reisebeginn 35% des Reisepreises 
vom 21.-15.Tag vor Reisebeginn 45% des Reisepreises 
vom 14.-7.Tag vor Reisebeginn  55% des Reisepreises 
vom 6.-1.Tag vor Reisebeginn  70% des Reisepreises 
am Abreisetag   90% des Reisepreises 
Wir bemühen uns dennoch durch ersparte Aufwendungen bei den 
Leistungsträgern den Entschädigungssatz weiter zu minimieren. 
b) Dem Kunden bleibt stets die Möglichkeit, uns einen geringeren 
Schaden durch seinen Rücktritt nachzuweisen. 
c) Bei Stornierung einer Opern- oder Musicalreise muss ab 2 Monate vor 
Reisebeginn der volle Eintrittskartenpreis zuzüglich der anfallenden 
Rücktrittskosten lt. Ziff. 6.a bezahlt werden. Bei einem evtl. Weiterverkauf 
werden diese Kosten abzüglich einer Bearbeitungsgebühr von € 16,- 
wieder erstattet. 
d) Maßgeblich für den Lauf der Fristen ist der Zugang der Rücktritts-
erklärung bei uns oder der Buchungsstelle. Dem Reisenden wird der 
schriftliche Rücktritt empfohlen. 
 
7.Änderungen auf Verlangen des Reisenden 
Verlangt der Reisende nach Vertragsabschluss Änderungen oder 
Umbuchungen, so kann der Reiseveranstalter ein Bearbeitungsentgelt 
von € 16,- verlangen, soweit er nicht eine höhere Entschädigung 
nachweist, deren Höhe sich nach dem Reisepreis unter Abzug des Wertes 
der von dem Reiseveranstalter durch anderweitige Verwendung der 
Reiseleistungen erwerben kann. 
 
 
 
 

 
 
8.Ersatzreisende 
a) Der Reisende kann sich bis zum Reisebeginn durch einen Dritten 
ersetzen lassen, sofern dieser den besonderen Reiseerfordernissen 
genügt und seiner Teilnahme nicht gesetzliche Vorschriften oder 
behördliche Anordnungen entgegen stehen. 
b) Der Reisende und der Dritte haften dem Reiseveranstalter als 
Gesamtschuldner für den Reisepreis. 
c) Der Reisende und der Dritte haften dem Reiseveranstalter als 
Gesamtschuldner für die durch die Teilnahem des Dritten entstehenden 
Mehrkosten, regelmäßig pauschaliert und ohne weiteren Nachweis auf  
€ 16,-. 
9.Reiseabbruch 
Wird die Reise infolge eines Umstands abgebrochen, der in der Sphäre 
des Reisenden liegt, so ist der Reiseveranstalter verpflichtet, bei den 
Leistungsträgern die Erstattung ersparter Aufwendungen zu erreichen. 
Dieses gilt nicht, wenn völlig unerhebliche Leistungen betroffen sind oder 
wenn einer Erstattung gesetzliche oder behördliche Bestimmungen 
entgegen stehen. 
 
10.Störung durch den Reisenden 
Der Reiseveranstalter kann den Reisevertrag fristlos kündigen, wenn der 
Reisende trotz Abmahnung erheblich weiter stört, so dass seine weitere 
Teilnahme für den Reiseveranstalter und/ oder die Reisenden nicht mehr 
zumutbar ist. Dieses gilt auch, wenn der Reisende sich nicht an sachlich 
begründete Hinweise hält. Dem Reiseveranstalter steht in diesem Falle 
der Reisepreis weiter zu, soweit sich nicht ersparte Aufwendungen und 
Vorteile aus einer anderweitigen Verwertung der Reiseleistungen 
ergeben. Schadensersatzansprüche im Übrigen bleiben unberührt. 
 
11.Mindestteilnehmerzahl 
a) Es gilt eine Mindestteilnehmerzahl von 20 Personen, wenn in der 
Beschreibung der Reise im Katalog bzw. Prospekt keine andere 
Teilnehmerzahl angegeben ist. Wird diese Teilnehmerzahl nicht erreicht, 
kann der Reiseveranstalter dieses erklären und dass die Reise deswegen 
nicht durchgeführt wird. 
b) Der Reiseveranstalter wird dem Reisenden die Erklärung nach Ziff. 
11.a) unverzüglich nach Kenntnis der nicht erreichten Teilnehmerzahl 
spätestens bis zwei Wochen vor Reisebeginn zugehen lassen. 
c) Der Reisende kann die Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen 
Reise verlangen, wenn der Veranstalter in der Lage ist, eine solche Reise 
ohne Mehrpreis für den Reisenden aus seinem Angebot anzubieten. 
d) Der Reisende hat sein Recht nach Ziff. 11.c) dem Reiseveranstalter 
gegenüber unverzüglich nach Zugang der Erklärung des 
Reiseveranstalters geltend zu machen. 
e) Macht der Reisende nicht von seinem Recht nach Ziff.11.c) Gebrauch, 
so ist der von dem Reisenden gezahlte Betrag unverzüglich zurück zu 
erstatten. 
 
12.Kündigung wegen höherer Gewalt 
a) Erschwerung, Gefährdung oder Beeinträchtigung erheblicher Art durch 
nicht vorhersehbare Umstände wie Krieg, innere Unruhe, Epidemien, 
hoheitliche Anordnungen (Entzug der Landerechte, Grenzschließungen), 
Naturkatastrophen, Havarien, Zerstörung von Unterkünften oder 
gleichgewichtige Fälle, berechtigen beide Teile allein nach Maßgabe 
dieser Vorschriften zur Kündigung. 
b) Im Falle der Kündigung kann der Reiseveranstalter für erbrachte oder 
noch zu erbringende Reiseleistungen eine nach § 471 BGB zu 
bemessende Entschädigung verlangen. 
c) Der Reiseveranstalter ist im Kündigungsfalle zur Rückbeförderung 
verpflichtet, falls der Vertrag die Beförderung mit umfasst. In jedem Fall 
hat er die zur Durchführung der Vertragsaufhebung erforderlichen 
Maßnahmen zu ergreifen. 
d) Die Mehrkosten der Rückbeförderung, soweit diese im Vertrag mit 
umfasst sind, tragen die Parteien je zur Hälfte, die übrigen Mehrkosten hat 
der Reisende zu tragen. 
 
13.Gewährleistung und Abhilfe 
a) Sind die Reiseleistungen nicht vertragsgemäß, so kann der Reisende 
Abhilfe verlangen, sofern dieses nicht einen unverhältnismäßigen 
Aufwand erfordert. Die Abhilfe besteht in der Beseitigung des 
Reisemangels bzw. einer gleichwertigen Ersatzleistung. 
b) Der Reisende kann eine Herabsetzung des Reisepreises verlangen, 
wenn er den oder die Reisemängel bei dem Reiseleiter oder, falls ein 
Reiseleiter nicht erreichbar ist, bei dem Reiseveranstalter direkt anzeigen, 
soweit nicht erhebliche Schwierigkeiten die Mängelanzeige gegenüber 
dem Reiseveranstalter unzumutbar machen. Unterlässt der Reisende 
schuldhaft die Mängelanzeige, so stehen ihm keine Ansprüche auf 
Herabsetzung des Reisepreises zu. 
c) Ist die Reise mangelhaft und leistet der Reiseveranstalter nicht 
innerhalb der von dem Reisenden bestimmten angemessenen Frist 
Abhilfe, so kann der Reisende auch selbst Abhilfe schaffen und Ersatz der 
erforderlichen Aufwendungen verlangen. Einer Fristsetzung bedarf es 
nicht, wenn der Reiseveranstalter die Abhilfe verweigert oder ein 
besonderes Interesse des Reisenden die sofortige Selbsthilfe rechtfertigt. 
d) Wird die Reise durch einen Mangel erheblich beeinträchtigt, so kann 
der Reisende den Reisevertrag kündigen. Die Fristsetzung ist entbehrlich, 
wenn die Abhilfe unmöglich ist, verweigert wird oder die sofortige 
Kündigung durch ein besonderes Interesse des Reisenden gerechtfertigt 
ist. Das gilt entsprechend, wenn dem Reisenden die Reise infolge eines 
Mangels aus wichtigem und dem Reiseveranstalter erkennbaren Grund 
nicht zumutbar ist. 
e) Bei berechtigter Kündigung kann der Reiseveranstalter für erbrachte 
oder zur Beendigung der Reise noch zu erbringende Reiseleistungen eine 
Entschädigung verlangen. Für deren Berechnung sind der Wert der 
erbrachten Reiseleistungen sowie der  Gesamtreisepreis und der Wert der 
vertraglich vereinbarten Reiseleistungen maßgeblich. Das gilt nicht, sofern 
die erbrachten oder zu erbringenden Reiseleistungen für die Reisenden 
ein Interesse haben. Der Reiseveranstalter hat die erforderlichen 
Maßnahmen zu treffen, die infolge der Vertragsaufhebung notwendig sind. 
Ist die Rückbeförderung vom Reisevertrag mit umfasst, so hat der 
Reiseveranstalter auch für diese zu sorgen und die Mehrkosten zu tragen. 
f) Der Reisende kann unbeschadet der Minderung oder der Kündigung 
Schadenersatz wegen Nichterfüllung verlangen, es sei denn, der Mangel 
beruht auf einem Umstand, den der Reiseveranstalter nicht zu vertreten 
hat. 
 
 
 

 
 
14.Mitwirkungspflicht des Reisenden 
Der Reisende ist verpflichtet, die ihm zumutbaren Schritte zu 
unternehmen, um eventuelle Schäden gering zu halten. Die Ziffern 10. 
und 13. Sind zu beachten. 
15.Haftungsbeschränkung 
a) Die Haftung des Reiseveranstalters für Schäden, die nicht 
Körperschäden sind, ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt. 
aa) soweit ein Schaden des Reisenden weder vorsätzlich noch grob 
fahrlässig herbeigeführt wird, oder 
bb) wenn der Reiseveranstalter für einen dem Reisenden entstehenden 
Schaden allein wegen eines Verschuldens eines Leistungsträgers 
verantwortlich ist. 
b) Gelten für eine von einem Leistungsträger zu erbringende 
Reiseleistung internationale Übereinkommen oder auf diesen beruhende 
gesetzliche Bestimmungen, nach denen ein Anspruch auf Schadenersatz 
nur unter bestimmten Vorrausetzungen oder Beschränkungen geltend 
gemacht werden kann, so kann sich der Reiseveranstalter gegenüber 
dem Reisenden auf diese Übereinkommen und die darauf beruhenden 
gesetzlichen Bestimmungen berufen. 
c) Für alle Schadensersatzansprüche des Kunden gegen den 
Reiseveranstalter aus unerlaubter Handlung, die nicht auf Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit beruhen, haftet der Reiseveranstalter für 
Sachschäden je Kunde und Reise 4000,- €. Liegt der Reisepreis über 
1365,- €, ist die Haftung auf die Höhe des dreifachen Reisepreises 
beschränkt. Dem Kunden wird in diesem Zusammenhang im eigenen 
Interesse der Abschluss einer Reiseunfall- oder Reisegepäckversicherung 
empfohlen. 
d) Der Reiseveranstalter haftet für Gepäck während der Beförderung im 
Bus. Beim Verladen abgestelltes Gepäck ist selbst vom Gast bis zum 
Schließen der Gepäckklappen im eigenen Interesse im Auge zu halten, 
weil für einen Busfahrer nicht die Möglichkeit gegeben ist, alle Eingänge 
und Kofferraumbereiche bei der Ladetätigkeit auch noch gleichzeitig im 
Auge zu behalten, soweit nicht grob fahrlässiges Handeln vorliegt. 
Gleiches gilt beim Ausladen. Wir übernehmen keine Gewähr für das 
Vertauschen und Entwenden von Gepäckstücken durch andere Gäste. 
Wertsachen bleiben bei Pausen und Besichtigungen auf eigenes Risiko im 
Fahrgastbereich.  
 
16.Ausschluss von Ansprüchen und Verjährung 
a) Ansprüche wegen mangelhafter Reiseleistungen, nachträglicher 
Unmöglichkeit und wegen Verletzung von Nebenpflichten hat der 
Reisende innerhalb eines Monats nach vertraglich vorgesehener 
Beendigung der Reise gegenüber dem Reiseveranstalter geltend zu 
machen. Nach Ablauf der Frist können Ansprüche nur geltend gemacht 
werden, wenn der Reisende eine genannte Frist ohne eigenes 
Verschulden nicht einhalten konnte. 
b) Ansprüche des Reisenden wegen mangelhafter Reiseleistungen, 
nachträglicher Unmöglichkeit und der Verletzung von Nebenpflichten 
verjähren zwei Jahre nach dem vertraglich vorgesehenen Reiseende. 
c) Macht der Reisende nach vertraglich vorgesehenen Reiseende 
Ansprüche innerhalb eines Monats geltend, so ist die Verjährung solange 
gehemmt, bis der Reiseveranstalter die Ansprüche schriftlich zurück weist. 
 
17.Pass-, Visa- und gesundheitliche Formalitäten 
a) Der Reiseveranstalter weist auf Pass-, Visumerfordernisse und 
gesundheitlich polizeiliche Formalitäten in dem von ihm heraus 
gegebenen und dem Reisenden zur Verfügung gestellten Prospekt oder 
durch Unterrichtung vor der Buchung einschließlich zwischenzeitlicher 
Änderungen insbesondere vor Vertragsschluss und vor Reisebeginn hin, 
die für das jeweilige Reiseland für deutsche Staatsbürger ohne 
Besonderheiten wie Doppelstaatsbürgerschaft etc. gelten. 
b) Bei pflichtgemäßer Erfüllung der Informationspflicht durch den 
Reiseveranstalter hat der Reisende die Voraussetzungen für die Reise zu 
schaffen, sofern sich nicht der Reiseveranstalter ausdrücklich zur 
Beschaffung der Visa oder Bescheinigungen etc. verpflichtet hat. 
c) Entstehen z.B. infolge fehlender persönlicher Voraussetzungen für die 
Reise Schwierigkeiten, die auf das Verhalten des Reisenden zurück zu 
führen sind, so kann der Reisende nicht kostenfrei zurück treten oder 
einzelne Reiseleistungen folgenlos in Anspruch nehmen. Insofern gelten 
die Ziff. 6 und 9 entsprechend. 
 
18.Gerichtsstand 
a) Der Reisende kann den Reiseveranstalter an dessen Sitz verklagen. 
b) Für Klagen des Reiseveranstalters gegen den Reisenden ist der 
Wohnsitz des Reisenden maßgeblich, es sei denn, dass die Klage sich 
gegen Vollkaufleute oder Personen richtet, die nach Abschluss des 
Vertrags ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort ins Ausland 
verlegt haben oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum 
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. In diesen Fällen ist der Sitz 
des Reiseveranstalters maßgeblich. 
 
19.Unwirksamkeit von einzelnen Bestimmungen 
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen begründet grundsätzlich nicht 
die Unwirksamkeit des Reisevertrags im Übrigen. 
 
Veranstalter: 
OCHSENBRUCH BUS- & AKTIVREISEN 
Ralf Ochsenbruch 
Kölner Str.96 
51379 Leverkusen 
Tel.02171-44847 
Fax 02051-604692 
ralf@ochsenbruch.com 
 
Stand: 5.12.2011 


